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Offentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Waldenburg, Hohenlohekreis

AUSFUHRUNGSANORDNUNG
vom 04.09.2025

1. Das Landratsamt Hohenlohekreis -untere Flurbereinigungsbehorde- ordnet hiermit die
Ausflhrung des Flurbereinigungsplans - einschlieRlich des Plannachtrages Nr.1 - fir das
gesamte Flurbereinigungsgebiet der Flurbereinigung Waldenburg an.

1.1 Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustands wird auf den 21.10.2025 festge-

setzt.
Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grundstiicken auf die Empfan-

ger Uber. Der im Flurbereinigungsplan - einschliel3lich der Plannachtrage - vorgesehene
neue Rechtszustand tritt an die Stelle des bisherigen Rechtszustandes.

1.2 Die rechtlichen Wirkungen der vorldufigen Besitzeinweisung samt der Holzein-
schlagsperre vom 26.07.2017 enden mit Ablauf des 20.10.2025.
Diese Anordnung kann auch auf der Internetseite des Landratsamts Hohenlohekreis
(www.hohenlohekreis.de/bekanntmachungen) und auf der Internetseite des Landes-
amts fir Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-
bw.de/2643) eingesehen werden.

1.3 Antrage auf Regelung des NieRbrauchs und der Pachtverhéltnisse missen innerhalb von
3 Monaten nach Erlass der Ausfiihrungsanordnung beim Landratsamt Hohenlohekreis -
untere Flurbereinigungsbehorde-, AustraRe 17, 74653 Kiinzelsau gestellt werden. Spa-

ter eingehende Antrage kdnnen nicht mehr berlcksichtigt werden.

2. Begriindung
Die Voraussetzungen fir die Ausfiihrungsanordnung nach § 61 des Flurbereinigungsge-

setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBI. | S. 546) liegen vor.
Die Beteiligten sind am 29.10.2020 tber den Flurbereinigungsplan gehort worden.
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Der Flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest, da die Widerspriiche gitlich geregelt

wurden.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats Widerspruch beim Landratsamt
Hohenlohekreis -untere Flurbereinigungsbehorde-, AustralRe 17, 74653 Kiinzelsau oder

jeder anderen Stelle des Landratsamts Hohenlohekreis eingelegt werden.

gez. Kullner D.S.

signiert von: Huhr, Thomas | am: 17.09.2025 | mi: B digiSesl vy secrupt




		2025-09-17T07:19:58+0000
	Hühr, Thomas




